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Beschluss-Nr.: 61-13-2023 
Beschlussfassung einer personellen Angelegenheit 
 
Böttcher 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 
 
 
• Beschluss-Nr.: 52-13-2023 

Beschlussgegenstand: 
1. Änderungssatzung zur Dezentralen Gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasser- 
betriebes Weida- Land  -Anstalt öffentlichen Rechts - 
 
Beschlusstext: 
Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida- Land – Anstalt  
öffentlichen Rechts - (TAWL AöR) beschließt in seiner Verwaltungsratssitzung  
die 1. Änderungssatzung zur Dezentralen Gebührensatzung des Trinkwasser- und  
Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt des öffentlichen Rechts -. 
 
Begründung: 
Die Dezentrale Gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida Land  
- Anstalt öffentlichen Rechts - (TAWL AöR) vom 19.12.2017 (veröffentlich im Amtsblatt  
der Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 24 vom 21.12.2017), wird die jeweilige Leistungsgebühr 
für die Schmutzwasserbeseitigung wie folgt geändert: 
 

     Der § 3 erhält folgende Fassung:  
 

     (1)  Die Leistungsgebühr beträgt für die Schmutzwasserbeseitigung aus   
a) Kleinkläranlagen einschließlich vollbiologischen Kleinkläranlagen nach DIN 4261:   
      30,41 EUR / m³ übernommenes und abgefahrenes Schmutzwasser und      

                  Fäkalschlamm   
b) abflusslosen Sammelgruben:  30,41 EUR / m³ übernommenes und abgefahrenes 

Schmutzwasser.   
  

      Auslegen zusätzlicher Schläuche à 3 m (15 m frei)  1,50 EUR/Stück  
 

 
Böttcher 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 
 
 

• Bekanntmachungsanordnung  
Hiermit wird angeordnet, die 1. Änderungssatzung zur Dezentralen Gebührensatzung des 
Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt öffentlichen Rechts - beschlossen am 
07.03.2023 unter Beschluss-Nr.: 52-13-2023 und ausgefertigt durch den 
Vorstand am 08.03.2023 durch handschriftliche Unterzeichnung im Amtsblatt der  
Verbandsgemeinde Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Frank Scheiner 
Vorstand      - Siegel -  
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1. Änderungssatzung zur Dezentralen Gebührensatzung des Trinkwasser- und 

Abwasserbetrieb Weida-Land -Anstalt öffentlichen Rechts- 
 

Aufgrund der §§ 8, 9, 11, 45 und 98 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S.288), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes vom 07. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130) , in 
Verbindung mit § 3 des Gesetzes über die kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts (AnstG) 
vom 03. April .2001, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Juni 2018  
(GVBl. LSA S. 166, 179), der §§ 1, 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA,  
S. 405), geändert durch Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA S. 202), zuletzt geändert  
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S 712), und des § 2 der 
Unternehmenssatzung vom 14. Juli 2021, hat der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land, - Anstalt öffentlichen Rechts - (TAWL AöR), in seiner Sitzung  
am 07.03.2023 nachstehende 1. Änderungssatzung zur Dezentralen Gebührensatzung beschlossen.  
  

§ 1  
  Änderung   

 
Die Dezentrale Gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida Land  
-Anstalt öffentlichen Rechts- (TAWL AöR) vom 19.12.2017 (veröffentlich im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 24 vom 21.12.2017), wird die jeweilige Leistungsgebühr  
für die Schmutzwasserbeseitigung wie folgt geändert: 
 
Der § 3 erhält folgende Fassung:  

 
(1)  Die Leistungsgebühr beträgt für die Schmutzwasserbeseitigung aus   

  
a) Kleinkläranlagen einschließlich vollbiologischen Kleinkläranlagen nach DIN 4261:   

30,41 EUR / m³ übernommenes und abgefahrenes Schmutzwasser und      
            Fäkalschlamm   

b) abflusslosen Sammelgruben:  30,41 EUR / m³ übernommenes und abgefahrenes  
     Schmutzwasser.   

  
      Auslegen zusätzlicher Schläuche à 3 m (15 m frei)  1,50 EUR/Stück  
 
 

§ 2  
Inkrafttreten   

  
Die 1. Änderungssatzung zur Dezentralen Gebührensatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in 
Kraft.  
  
  
Schraplau, 08.03.2023  
 
 
Frank Scheiner                  - Siegel -  
Vorstand  
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• Beschluss-Nr.: 53-13-2023 

Beschlussgegenstand: 
1. Änderungssatzung zur Zentralen Gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasser- 
betriebes Weida- Land  - Anstalt öffentlichen Rechts -   
 
Beschlusstext: 
Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida- Land - Anstalt  
öffentlichen Rechts - (TAWL AöR) beschließt in seiner Verwaltungsratssitzung  
die 1. Änderungssatzung zur Zentralen Gebührensatzung des Trinkwasser- und  
Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt des öffentlichen Rechts – 
 
Begründung: 
Nach der Gebührenkalkulation für die Wirtschaftsjahre 2023-2025 wurden die Gebühren in den 
Abrechnungsgebieten des TAWL ermittelt. (siehe Bekanntmachung Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 36 vom 21.12.2022) 
Auf dieser Grundlage wird die zentrale Gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes  
Weida Land - Anstalt des öffentlichen Rechts - (TAWL AöR) vom 18.12.2019, veröffentlich im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 34 vom 19.12.2019, geändert. 
 
 

Böttcher 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 
 
 
• Bekanntmachungsanordnung  
Hiermit wird angeordnet, die 1. Änderungssatzung zur Zentralen Gebührensatzung des  
Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt des öffentlichen Rechts - 
beschlossen am 07.03.2023 unter Beschluss-Nr.: 53-13-2023 und ausgefertigt durch den 
Vorstand am 08.03.2023 durch handschriftliche Unterzeichnung im Amtsblatt der  
Verbandsgemeinde Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Frank Scheiner 
Vorstand      - Siegel -  
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1. Änderungssatzung zur Zentralen Gebührensatzung des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt des öffentlichen Rechts - 

 
Aufgrund der §§ 8, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt  
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Kommunalverfassungsgesetztes vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130), in Verbindung 
mit den §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 26. Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetze vom 
14. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 384), in Verbindung mit § 7 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunalen 
Anstalten des öffentlichen Rechts (Anstaltsgesetz – AnstG) vom 3. April 2001 (GVBl. LSA S. 136), 
zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 179), sowie der  
§§ 2, 5 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 15.12.2020 (GVBl. LSA S. 712) in Verbindung mit den §§ 6 und 7 des 
Ausführungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt zum Abwasserabgabengesetz (AG AbwAG)  
vom 25. Juni 1992 (GVBl. LSA S. 580), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
21. März 2013 (GVBl. LSA S. 116), und der §§ 70 ff. des Wassergesetzes des Landes  
Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), zuletzt geändert durch 
Artikel 21 des Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372, 374), hat der Verwaltungsrat des 
Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land, Anstalt des öffentlichen Rechts, in der  
Sitzung am 07.03.2023 nachstehende 1. Änderung der Zentralen Gebührensatzung beschlossen.  
 

§ 1 
Änderung 

 
Die Zentrale Gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida Land  
-Anstalt des öffentlichen Rechts- (TAWL AöR) vom 18.12.2019, veröffentlich im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 34 vom 19.12.2019, wird wie folgt geändert: 
 
Der § 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:   
 
1.) Die Verbrauchsgebühr für das in die öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage   
eingeleitete Schmutzwasser beträgt   
 

a) für das Abrechnungsgebiet I          2,52 Euro/m³  
b) für das Abrechnungsgebiet II    2,52 Euro/m³   
c) für das Abrechnungsgebiet IV    3,90 Euro/m³  
 

§ 2 
Inkrafttreten 

  
Die 1. Änderungssatzung zur Zentrale Gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes 
Weida-Land -Anstalt des öffentlichen Rechts- tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft  
 
 
Schraplau, 08.03.2023 
  
 
Frank Scheiner                                                                       - Siegel -  
Vorstand  
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• Beschluss-Nr.: 54-13-2023 

Beschlussgegenstand: 
1. Änderungssatzung zur Zentralen Abgabensatzung des Trinkwasser- und Abwasser- 
betriebes Weida- Land  - Anstalt öffentlichen Rechts -   
 
Beschlusstext: 
Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida- Land - Anstalt  
öffentlichen Rechts - (TAWL AöR) beschließt in seiner Verwaltungsratssitzung  
die 1. Änderungssatzung zur Zentralen Abgabensatzung des Trinkwasser- und  
Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt des öffentlichen Rechts - 
 
Begründung: 
Die zentrale Abgabensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida Land -Anstalt  
des öffentlichen Rechts- (TAWL) vom 19.06.2020, veröffentlich im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 13 vom 26.06.2020, wird geändert. 
 
 
Böttcher 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 
 
 

• Bekanntmachungsanordnung 
Hiermit wird angeordnet, die 1. Änderungssatzung zur Zentralen Abgabensatzung des  
Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt des öffentlichen Rechts –  
beschlossen am 07.03.2023 unter Beschluss-Nr.: 54-13-2023 und ausgefertigt durch den 
Vorstand am 08.03.2023 durch handschriftliche Unterzeichnung im Amtsblatt der  
Verbandsgemeinde Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
                   

 
Frank Scheiner 
Vorstand      - Siegel -  

 
 
 

1. Änderungssatzung zur Zentralen Abgabensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes 
Weida-Land - Anstalt des öffentlichen Rechts - 

 
Aufgrund der §§ 8, 11, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Kommunalverfassungsgesetztes vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130), in Verbindung 
mit den §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG-LSA) vom 26. 
Februar 1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBl. LSA 
S. 384), in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1, 7 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunalen Anstalten des 
öffentlichen Rechts (Anstaltsgesetz – AnstG) vom 3. April 2001 (GVBl. LSA S. 136), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 179), sowie der §§ 2, 
5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom  
13. Dezember 1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712), hat der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land -Anstalt öffentlichen Rechts-, in der Verwaltungsratssitzung am 
07.03.2023 nachstehende 1. Änderung der Zentralen Abgabensatzung beschlossen.  
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§ 1  

Änderung 
 

Die Zentrale Abgabensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida Land -Anstalt des 
öffentlichen Rechts- (TAWL AöR) vom 19.06.2020, veröffentlich im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 13 vom 26.06.2020, wird wie folgt geändert: 
 
Präambel:  
In der Präambel letzter Satz, werden die Worte „Schmutzwasserbeitrags- und 
Anschlusskostensatzung“ gestrichen. 
 
Der § 4 Absatz 4, lfd. Nr. 8 erhält folgende Fassung:   

 
8. für die kein Bebauungsplan besteht und die im Innenbereich (§34 BauGB) liegen, die Zahl  
    der tatsächlichen Vollgeschosse. Erhöht sich die Zahl der Vollgeschosse durch Aus- und  
    Umbau, erfolgt eine Nachberechnung des Abwasserbeitrages. Ist das Grundstück unbebaut,  
    eine Bebauung jedoch möglich, wird bei der Berechnung von einem Vollgeschoss  
    ausgegangen. 
 
Der § 13 Absatz 1 erhält folgende Fassung:   
 
1.) Die Verbrauchsgebühr für das in die öffentliche zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage 
eingeleitete Schmutzwasser beträgt   
 

a) für das Abrechnungsgebiet I       2,52 Euro/m³  
b) für das Abrechnungsgebiet II      2,52 Euro/m³   
c) für das Abrechnungsgebiet IV    3,90 Euro/m³  

 
Der § 14 Absatz 6, Satz 1 erhält folgende Fassung:   
 
Alle Änderungen, der für die Bestimmung des Pflichtigen nach den Absätzen 1 bis 4 wesentlichen 
Verhältnisse, sind der Anstalt schriftlich bekannt zu geben. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

  
Die 1. Änderungssatzung zur Zentralen Abgabensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes 
Weida-Land – Anstalt öffentlichen Rechts - tritt rückwirkend zum 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
Schraplau, 08.03.2023 
  
 
Frank Scheiner                                                                         
Vorstand        - Siegel -  
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• Beschluss-Nr.: 55-13-2023 

Beschlussgegenstand: 
3. Änderungssatzung zur Neufassung der Trinkwassergebühren-, -beitrags- und  
Kostenerstattungssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida- Land  
- Anstalt öffentlichen Rechts -   
 
Beschlusstext: 
Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida- Land - Anstalt  
öffentlichen Rechts - (TAWL AöR) beschließt in seiner Verwaltungsratssitzung  
die 3. Änderungssatzung zur Neufassung der Trinkwassergebühren-, -beitrags- und  
Kostenerstattungssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida- Land  
- Anstalt öffentlichen Rechts -   
 
Begründung: 
Die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen für 
Grundstücksanschlüsse und Trinkwassergebühren für den Trinkwasser- und Abwasser-betrieb 
Weida-Land Anstalt öffentlichen Rechts vom 12.09.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 25 vom 15.09.2016), zuletzt geändert durch die 2. Änderung 
der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen für 
Grundstücksanschlüsse und Trinkwassergebühren für den Trinkwasser- und Abwasser-betrieb 
Weida-Land Anstalt öffentlichen Rechts vom 14.07.2017 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 14 vom 31.07.2017), wird die jährliche Verbrauchsgebühr für 
Trinkwasser entsprechend der am 15.12.2022 beschlossenen Gebührenkalkulation (veröffentlicht 
im Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 36 vom 21.12.2022) wird wie folgt 
geändert: 
 
Der § 15 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Verbrauchsgebühr für Trinkwasser entsteht mit dem Tag der Herstellung des Anschlusses 
       an die Trinkwasserversorgungseinrichtung. Sie wird nach Kubikmetern berechnet und beträgt  
       für die Stadt Schraplau, die Ortsteile Esperstedt und Kuckenburg der Gemeinde Obhausen  
       sowie den Ortsteil Alberstedt der Gemeinde Farnstädt 1,33 EUR/m³ netto 
       zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 7 %. 
 
 

 
Böttcher 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 
 
 
• Bekanntmachungsanordnung 
Hiermit wird angeordnet, die 3. Änderungssatzung zur Neufassung der Trinkwassergebühren-,  
-beitrags- und Kostenerstattungssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida-Land  
- Anstalt öffentlichen Rechts - beschlossen am 07.03.2023 unter Beschluss-Nr.: 55-13-2023  
und ausgefertigt durch den Vorstand am 08.03.2023 durch handschriftliche Unterzeichnung im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
 

 
Frank Scheiner 
Vorstand      - Siegel - 
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3. Änderungssatzung zur Neufassung der Trinkwassergebühren-, 

 -beitrags- und Kostenerstattungssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida-Land 
- Anstalt öffentlichen Rechts - 

 
Aufgrund der §§ 8, 11, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Kommunalverfassungsgesetzes vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130), in Verbindung 
mit den §§ 9 und 16 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG - LSA), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 384), sowie der §§ 2, 5, 6 und 8 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG LSA) vom 11.06.1991  
(GVBl. LSA S. 105) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 406), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2016 (GVBl. LSA S. 202) und der §§ 70ff des 
Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011 (GVBl. LSA S. 492), 
zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 07. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372,374), hat der 
Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land -Anstalt öffentlichen Rechts- 
in der Verwaltungsratssitzung am 07.03.2023 nachstehende 3. Änderung der Neufassung der 
Trinkwassergebühren-, -beitrags- und Kostenerstattungssatzung beschlossen. 
 

§ 1 
Änderung 

 
Die Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen für 
Grundstücksanschlüsse und Trinkwassergebühren für den Trinkwasser- und Abwasserbetrieb  
Weida-Land Anstalt öffentlichen Rechts - vom 12.09.2016 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 25 vom 15.09.2016), zuletzt geändert durch die 2. Änderung  
der Neufassung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen für 
Grundstücksanschlüsse und Trinkwassergebühren für den Trinkwasser- und Abwasserbetrieb  
Weida-Land -Anstalt öffentlichen Rechts- vom 14.07.2017 (veröffentlicht im Amtsblatt der 
Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 14 vom 31.07.2017), wird die jährliche Verbrauchsgebühr für 
Trinkwasser entsprechend der am 15.12.2022 beschlossenen Gebührenkalkulation (veröffentlicht im 
Amtsblatt der Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 36 vom 21.12.2022) wie folgt geändert: 
 
Der § 15 erhält folgende Fassung: 
 
(2) Die Verbrauchsgebühr für Trinkwasser entsteht mit dem Tag der Herstellung des Anschlusses an 

die Trinkwasserversorgungseinrichtung. Sie wird nach Kubikmetern berechnet und beträgt für die 
Stadt Schraplau, die Ortsteile Esperstedt und Kuckenburg der Gemeinde Obhausen sowie den 
Ortsteil Alberstedt der Gemeinde Farnstädt 1,33 EUR/m³ netto  
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 7 %. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 

Die 3. Änderungssatzung zur Neufassung der Trinkwassergebühren-, -beitrags- und Kosten- 
erstattungssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  
- Anstalt öffentlichen Rechts - tritt rückwirkend zum am 01.01.2023 in Kraft. 
 
 
Schraplau, 08.03.2023 
 
 
Frank Scheiner                                                                        
Vorstand      - Siegel - 
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• Beschluss-Nr.: 56-13-2023 
Beschlussgegenstand: 

 Ergänzungssatzung zur Niederschlagswasserbeseitigungsgebührensatzung des Trinkwasser- und 
     Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt öffentlichen Rechts -  
 
 Beschlustext: 
 Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetrieb Weida- Land  - Anstalt öffentlichen 
     Rechts - (TAWL AöR)) beschließt in seiner Verwaltungsratssitzung die 
     Ergänzungssatzung zur Niederschlagswasserbeseitigungsgebührensatzung des Trinkwasser- und 
     Abwasserbetriebes Weida-Land – Anstalt öffentlichen Rechts -  
 
 Begründung: 
 Gemäß § 4 Abs. 1 der Niederschlagswassergebührensatzung wird die jährliche Gebühr für die 
 Niederschlagswasserbeseitigung für die Jahre 2023 bis 2025 entsprechend der am 15.12.2022 
 beschlossenen Gebührenkalkulation (veröffentlicht im Amtsblatt Nr. 36 vom 21.12.2022) auf 
     0,91 Euro/qm festgesetzt. 
 

 
Böttcher 
Vorsitzender des Verwaltungsrates 
 
 
 

• Bekanntmachungsanordnung 
Hiermit wird angeordnet, die Ergänzungssatzung zur Niederschlagswasserbeseitigungs- 
gebührensatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land, - Anstalt öffentlichen Rechts 
-  beschlossen am 07.03.2023 unter Beschluss-Nr.: 56-13-2023 und ausgefertigt durch den 
Vorstand am 08.03.2023 durch handschriftliche Unterzeichnung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Frank Scheiner 
Vorstand      - Siegel -  
 

 
 

Ergänzungssatzung zur Niederschlagswasserbeseitigungsgebührensatzung  
des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land, AöR  

 
Aufgrund der §§ 8, 11 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG 
LSA), vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Kommunalverfassungsgesetztes vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130), in Verbindung 
mit den §§ 3, 5 Abs. 3 Ziff. 1 und 7 Abs. 3 des Gesetzes über die kommunalen Anstalten des 
öffentlichen Rechts (Anstaltsgesetz-AnstG) vom 3 April 2001 (GVBl. LSA S. 136), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 179), in Verbindung mit den  
§§ 78, 79b des Wassergesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16.03.2011 (GVBl. LSA 
S. 492), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Gesetzes vom 07. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 374), und 
den §§ 2, 5, 6, 8, 11, 13 und 13a des Kommunalabgabengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt (KAG 
LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
15. Dezember 2020 (GVBl. LSA S. 712), hat der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land – Anstalt öffentlichen Rechts in seiner Sitzung am 07.03.2023 die 
Ergänzungssatzung zur Niederschlagswasserbeseitigungsgebührensatzung beschlossen. 
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§ 1 

Festlegung des Gebührensatzes 
 

Gemäß § 4 Abs. 1 der Niederschlagswasserbeseitigungsgebührensatzung des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt öffentlichen Rechts - vom 15.12.2022, wird die jährliche 
Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 0,91 Euro/qm festgesetzt. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Ergänzungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Niederschlags- 
wasserbeseitigung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land – Anstalt öffentlichen 
Rechts - Niederschlagswasserbeseitigungsgebührensatzung - (NSWGS) tritt rückwirkend zum 
01.01.2023 in Kraft. 
 
 
Schraplau, 08.03:2023 
 
 
Frank Scheiner 
Vorstand                                                                              - Siegel - 
 

 
 

• Beschluss-Nr.: 57-13-2023 
Beschlussgegenstand: 

 1. Änderung der Unternehmenssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  
 - Anstalt öffentlichen Rechts -  

 
Beschlussstext: 

 Der Verwaltungsrat des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida- Land  - Anstalt öffentlichen 
 Rechts – (TAWL AöR) beschließt in seiner Verwaltungsratssitzung die  
 1. Änderung der Unternehmenssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  
 - Anstalt öffentlichen Rechts -  
 
 Begründung: 
 Die Unternehmenssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  
 - Anstalt öffentlichen Rechts - vom 14.07.2021 (veröffentlicht im Amtsblatt der  
 Verbandsgemeinde Weida-Land Nr. 21 vom 15.07.2021), wird wie folgt geändert:  
  
 Der § 7 Abs. 3 Nr. 18 lit. b erhält folgende Fassung:  
        b) nicht im jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan enthalten sind und einen Wert von 
      20.000 EUR übersteigen 
   
 Der § 7 Absatz 3 Nr. 19 erhält folgende Fassung:  
      19.  den Abschluss von Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall 20.000 EUR übersteigt, 
                 ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Betriebsführung 
  
 
Böttcher 
Vorsitzendes des Verwaltungsrates 
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• Bekanntmachungsanordnung 
Hiermit wird angeordnet, die 1. Änderungssatzung zur Neufassung der Unternehmenssatzung  
des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt öffentlichen Rechts –  
beschlossen am 07.03.2023 unter Beschluss-Nr.: 57-13-2023 und ausgefertigt durch den 
Vorstand am 08.03.2023 durch handschriftliche Unterzeichnung im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
Weida-Land öffentlich bekannt zu machen. 
 
 
Schraplau, den 08.03.2023 
 
 
Frank Scheiner                                                                    
Vorstand      - Siegel -  
 
 

 
 

1. Änderungssatzung zur Neufassung der Unternehmenssatzung des Trinkwasser-  
              und Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt öffentlichen Rechts - 

 
Aufgrund der §§ 8, 45 und 99 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
(KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), zuletzt geändert durch das Dritte Gesetz zur 
Änderung des Kommunalverfassungsgesetztes vom 7. Juni 2022 (GVBl. LSA S. 130), in 
Verbindung mit §§ 2, 5, 6 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG - LSA) vom 11.06.1991 
(GVBl. LSA S. 105) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 (GVBl. LSA  
S. 406), zuletzt geändert durch Artikel 4 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vom 15.12.2020 (GVBl LSA 
S. 712), und §§ 1, 1a, 2, 3, 5 und 7 des Gesetzes über die kommunalen Anstalten des öffentlichen 
Rechts (AnstG) vom 3.April 2001 (GVBl. LSA S. 136) zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 22. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 166, 179), der §§ 70 und 78 ff des Wassergesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt (WG LSA) vom 16. März 2011, zuletzt geändert durch Artikel 21 des 
Gesetzes vom 7. Juli 2020 (GVBl. LSA S. 372,374) und der §§ 50 ff des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I, S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
19.06.2020 (BGBl. I S. 1408) hat der Verwaltungsrat des Trinkwasser – und Abwasserbetriebes 
Weida-Land – Anstalt öffentlichen Rechts -  in seiner Sitzung vom 07.03.2023 die  
1. Änderungssatzung zur Neufassung der Unternehmenssatzung des Trinkwasser- und 
Abwasserbetriebes Weida-Land - Anstalt öffentlichen Rechts - beschlossen. 
 

§ 1 
                                                                       Änderungen  
  
Die Unternehmenssatzung des Trinkwasser- und Abwasserbetriebes Weida-Land  
-Anstalt öffentlichen Rechts - vom 14.07.2021 (veröffentlicht im Amtsblatt der Verbandsgemeinde 
Weida-Land Nr. 21 vom 15.07.2021), wird wie folgt geändert:  
  
Der § 7 Abs. 3 Nr. 18 lit. b erhält folgende Fassung:  
        b) nicht im jährlich zu erstellenden Wirtschaftsplan enthalten sind und einen Wert von      

  20.000 EUR übersteigen 
  
Der § 7 Absatz 3 Nr. 19 erhält folgende Fassung:  
      19.  den Abschluss von Verträgen, wenn der Wert im Einzelfall 20.000 EUR übersteigt,  
            ausgenommen sind die Geschäfte der laufenden Betriebsführung 
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§ 2 

Inkrafttreten 
 

Die 1. Änderungssatzung zur Neufassung der Unternehmenssatzung tritt am Tag nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
  
Schraplau, 08.03.2023 
 
 
Frank Scheiner                                      
Vorstand      - Siegel -  

 
 
 
 
 
 
 

Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes „Untere Saale“  
- Körperschaft des öffentlichen Rechts - 

 
30. Gewässerschau des Unterhaltungsverbandes „Untere Saale“ 

 
 

Termin:  Dienstag, den 18. April 2023  - 9:00 Uhr 
 
Treffpunkt: Gemeinde Teutschenthal, Am Busch 19; 06179 Teutschenthal 
 
Betrifft: Gemeinde Teutschenthal  
  (mit OT Dornstedt, Holleben, Langenbogen, Steuden, 
  Angersdorf, Teutschentahl, Zscherben) 

 
  Weida-Land 
  (Gemeinde Obhausen) 

 
  Bad Lauchstädt 
  (OT Delitz am Berge) 
 
  Einheitsgemeinde Schkopau 
  (OT Hohenweiden) 
 
 
Schauführer:  Frau Sura 
Landwirt:  Herr Kamm 
Naturschutz:  Frau Junghans 
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Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes Eisleben – Süßer See 
 
Öffentliche Bekanntmachung des Abwasserzweckverbandes „Eisleben-Süßer See“ 
zur Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen und Fäkalwasser aus abflusslosen 
Sammelgruben für das Jahr 2023 
 
Der Abwasserzweckverband „Eisleben-Süßer See“ ist ausschließlich für die gesamte Entsorgung von 
Fäkalwasser aus abflusslosen Sammelgruben und die Fäkalschlammentsorgung aus Kleinkläranlagen 
im Verbandsgebiet zuständig.  
Mit der Durchführung dieser Aufgabe hat der Abwasserzweckverband nach öffentlicher 
Ausschreibung die Firma Rohr-Service-Arndt e. K. mit Sitz in 06526 Sangerhausen,  
Hasentorstraße 10A beauftragt.  
Das vorgenannte Entsorgungsunternehmen hat in Abstimmung mit dem Abwasserzweckverband 
„Eisleben-Süßer See“ den nachstehenden Jahrestourenplan erstellt.  
 
Entsorgungsplan für Fäkalien 2023 
 

Ort / Ortsteil Abfuhrtermine Fäkalien aus Gruben 
Ahlsdorf mit Ziegelrode 20. KW und 40. KW  
Seeburg  15. bis 16. KW und 41. KW bis 42. KW  
Hergisdorf (Gemarkung) 20. KW und 44. KW 
Wimmelburg (Gemarkung) 21. KW und 31. KW und 43. KW 
Hornburg 15. KW 
Rothenschirmbach 14. KW 
Osterhausen 14. KW 
Kleinosterhausen 14. KW 
Sittichenbach 14. KW 
Bischofrode 15. KW 
Schmalzerode 15. KW 
Aseleben 18. KW und 19. KW 
Amsdorf 19. KW 
Röblingen 20. KW 
Wansleben 20. KW 
Stedten 21. KW 
Helbra 23. KW 
Erdeborn 24. KW 
Benndorf 25. KW 
Farnstädt 31. KW 
Wolferode 32. KW 
Lutherstadt Eisleben 33. KW und 34. KW 
Unterrißdorf 35. KW 
Volkstedt 36. KW 
Rollsdorf 37. KW  
Lüttchendorf 41. KW und 42 KW 

Höhnstedt 43. KW 
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Die genaue terminliche Abstimmung zur Fäkalschlammentsorgung des jeweiligen Grundstückes, in 
dem vorgegebenen Zeitraum, ist entsprechend des Tourenplanes vom Grundstückeigentümer mit den 
verantwortlichen Mitarbeitern der Firma Rohr-Service-Arndt e. K. unter der Telefonnummer  
03464 / 57 91 44, montags bis freitags in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr direkt vorzunehmen. 
 
Die Abfuhr von Fäkalwasser aus abflusslosen Sammelgruben hat mindestens einmal im Jahr zu 
erfolgen und ist mit der Entsorgungsfirma Arndt zu vereinbaren. Sollte die Abfuhr öfters notwendig 
sein, ist dies terminlich entsprechend zu vereinbaren.  
Die Abfuhr von Fäkalschlamm aus vollbiologischen Kleinkläranlagen hat alle 2 Jahr zu erfolgen. 
 
Bitte beachten Sie, dass die freie Zufahrt zu den jeweiligen Grundstücken durch die 
Grundstückseigentümer / Nutzer sichergestellt werden muss.  
Sollte das Entsorgungsfahrzeug (LKW 20 Tonnen) nicht an die Entsorgungsstelle herankommen oder 
vergebens anfahren, entstehen zusätzliche Kosten zu Lasten des Grundstückseigentümers/Nutzers der 
Grube.  
 
Hinweis: 
Die Gebühren für die Entsorgung des Fäkalwassers aus Sammelgruben werden nach dem 
verbrauchten Frischwasser (nach Wasseruhr) berechnet. Der entsprechende Gebührenbescheid nach 
dem Wasserverbrauch (Frischwassermaßstab) geht dem Grundstückseigentümer/Nutzer jährlich zu.  
Sollten Sie Wasser im Garten z. Bsp. zum Gießen nutzen, ist dies durch einen geeichten 
Zwischenwasserzähler nachzuweisen. Die dafür notwendigen Formulare (Antrag auf 
Abwassergebührenminderung, …) finden Sie auf unserer Internetseite www.azv-eisleben.de und im 
Kundenbüro. 
 
Fragen zur Durchführung der regelmäßigen Fäkalschlammentsorgung und Abfuhr von Fäkalwasser 
aus abflusslosen Sammelgruben beantworten die Mitarbeiter des Abwasserzweckverbandes 
„Eisleben-Süßer See“ unter der Telefonnummer 03475/ 66 77 8 - 0 während der Sprechzeiten. 
 
Kontakt Entsorgungsunternehmen: Rohr-Service-Arndt e.K. 
      Hasentorstraße 10A 
      06526 Sangerhausen 
      Tel:  03464 / 579 144 
      Fax:  03464 / 579 145 
      E-Mail: rohrservicearndt@web.de 
 
Wir bitten um Beachtung und Einhaltung der Entsorgungstermine. 
 
Ihr Abwasserzweckverband „Eisleben-Süßer See“ 
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